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Die Einwohnergeineinde Bettlach unterbreitet dem Regierungsrat

den Speziellen Bebauungsplan “Bangert1it mit den dazugehörigen
speziellen Bauvorschriften zur Genehmigung.

Nach dem rechtsgUltigen Strassen— und Baulinienplan Kastelsfeld
(genehmigt mit RRB Nr. 271. vom 18. . Jan. 1966) erfolgt die Er
schliessung des Grundsttick GB Nr. 468 im Bangertlit‘ über eine
durchgehende Quartierstrasse.

Um bessere Voraussetzungen für ein ruhiges ‘Tohnquartier zu schaf—
fen und unter Berücksichtigung der Parzellierungsabsichten des
Grundeigentümers wird im vorliegenden Plan die durchgehende

Quartierstrasse durch eine Stichstrassenerschliessiing€ ersetzt.

In Ergänztmg zu den Zonenvorschriften werden spezielle Bauvor—

schriften .iuinheit1ichen. Gestaltung des: Quärtiers erlassen.

Die öffentliche Auflageerfolgte in der Zeit vom 15. Dez, 1975
bis 15. Jan. 1976. Wihrend der gesetzlichen Frist wurde eine

Einsprache eingereicht Das insprachever2ahren 11it den Ruckzug

der Einsprache ergab ine Ergänzung der speziellen Bauvorschrif—

ben, worauf der Geneinde.eat am 23 harz 1976 den speziellefl Be—

bauungsplan “Bangertlit‘ und die dazugehorion zpez 3auiorschrif—
ten aufgrund von § 15 dos ‘.ant Baugoseczes :eiiehiiit hat.

wurde das Verfahren richtig durchgefuhrt

Iateriell sind keine Bemerkungen anzubringen.

Es wird
beschlossen

1. Der spezielle Bebauungsplan ‘Bangertli‘ und die dazugehörigen

speziellen Bauvorschriften der EG Bettlach werden genehmigt.
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2. Die Gemeinde Bettlach wird verhalten, dem Amt fUr Raumplanung
bis zum 3O. Juni 1976 nOCh 2 Pläne, wovon 1 Exemplar in reiss
fester, verzugsfreier und alterungsbeständiger AusfUhrung,
und 3 Exemplare der spez. Bauvorschriften zuzustellen. Die
Pläne und die spez0 Bauvorschriften sind mit dem Genehmigungs—
vermerk der Gemeinde zu versehen.

Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit
dem vorliegenden in •Yiderspruch stehen.

GenehmigungsgebUhr : Fr. 2OO.—

. .
Publikationskosten : Fr. 1B.—-

.

Fr. 218.—— Staatskanzlei Ir. 813 ) RE
Der Staatsschreiber

BauDepartenent (2) Ci
Kait. Hochbauamt (2)

.‚ ‘ .
Kait . ‘Tiefbauamt (2)
Anit für Jasserwirtschaft (2)
Rechtsdienst des Bau-Departementes

.

Amt für Raumplanung. (3), mit spez.
Bauvorschrifteia

Kreisbauamt 1, 4500 Solo.thurn und 1 gen0 Plan mit spez. Bau—
.

vorschriften
Amtschreiberei Lebern . .

Kant. Finanzverwaltung (.2)..
Sekretariat der Katasterschatzung (2)
Ammannamt der EG, 2544 tt1aöh .

Baukommission der EG, 2544 Bettlach .
. .

Bauverwaltung der EG, 25L4 Bettlach, mit 1 gen. Plan und spez.
Amtsblatt Publikation : Bauvorschriften

Der Spezielle Bebauungsplan 11i3angertli“ und die dazugehörigen
speziellen Bauvorschriften der Einwohnergeneinde Bettlach.
werden genehmigt.


